
Anforderungsblatt – Emissionen bei Elektrische Geräte und Anlagen

Anforderungsblatt - Emissions-Freiheit

Elektrische Geräte und Anlagen – Ergänzung zur Offertanfrage
Diese Anforderungen sind verbindlicher Bestandteil der Offerte.

Objekt / Standort  Datum  

Gerät / Anlage  

Das offerierte Gerät darf den bestehenden Zustand im Gebäude nicht verschlechtern. Es erzeugt 
keine zusätzlichen elektromagnetischen, elektrischen oder akustischen Emissionen.

1  Keine aktive Funktechnologie

Das Gerät sendet in keinem Betriebszustand Funksignale – auch nicht im Standby. Verboten 
sind alle Funktechnologien: WLAN, Bluetooth, Mobilfunk (2G–5G), Zigbee, Z-Wave, DECT, 
EnOcean, Thread, Matter und jede weitere.

2  Keine leitungsgebundene Datenkommunikation

Das Gerät nutzt die Stromleitung nicht zur Datenübertragung (kein Powerline / PLC). 
Powerline-Signale strahlen über das gesamte Hausnetz Hochfrequenzfelder ab.

3  Keine Netzstörungen

Das Gerät bringt keine zusätzlichen Störungen ins Stromnetz: keine Oberschwingungen, keine 
Hochfrequenzanteile, keine Spannungsspitzen, keine Spannungsschwankungen.

4  Kein zusätzlicher Schall

Das Gerät erzeugt keine zusätzlichen Schallemissionen – im gesamten Frequenzbereich: 
Infraschall (unter 20 Hz), Hörschall (20 Hz–20 kHz) und Ultraschall (über 20 kHz).

Ich bestätige, dass ich ausschliesslich ein Gerät offeriere, das die oben genannten Anforderungen 
erfüllt.

Lieferant / Anbieter:

Unterschrift / Datum

Name / Firma in Druckschrift
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